
Auftragserteilung für eine Kurzbewertung  
 

 

Auftraggeber                  
 

…………………………………………..  Kfz-Sachverständigenbüro D. Harloff 

…………………………………………..        Taborstraße 23,  10997 Berlin  

…………………………………………..  Tel.:030-6187524   Fax:030-6187515 

…………………………………………..                Mobil 0179-4519759  

 

Der Auftraggeber beauftragt den Sachverständigen 

eine Kurzbewertung über folgendes Fahrzeug 

durchzuführen:      ___________________________ 
              (Stempel) 

Marke: …………………………………………………………………………... 

Typ/Modell:……………………………………………………………………… 

Fahrgestellnummer:……………………………………………………………… 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Die Kurzbewertung ist eine grobe, äußerliche Inaugenscheinnahme über den Zustand des oben beschriebenen 

Fahrzeuges, sowie über dessen Wert. Alle Angaben und Ermittlungen beziehen sich ausschließlich auf den Tag 

der Besichtigung.  Zu ermitteln ist der Marktwert/Wiederbeschaffungswert  (nicht zutreffendes streichen). 

 
Die Kurzbewertung enthält folgenden Prüfumfang: 
 

- Auflistung der technischen Daten und optional einzelne Ausstattungsdetails 

- optische Prüfung des Fahrzeuges und des Interieurs 

- oberflächliche Originalitätsprüfung des Erscheinungsbildes und Aufnahme von eventuell fehlenden 

oder beschädigten Teilen 

- Überprüfung der Fahrzeug-Identifikations-Nummer (wenn möglich) 

- Probelauf des Motors, Fotos und Wertfeststellung 
 
Der Auftraggeber wurde auf folgende Punkte hingewiesen: 

 

- Die Kurzbewertung ist eine grobe äußere Inaugenscheinnahme durch den oben genannten  

Sachverständigen.  Eine technische Untersuchung des Fahrzeuges erfolgt nicht, insbesondere erfolgt 

keine Probefahrt, Motorenprüfung oder Verifizierung der Fahrzeughistorie.  

- Die Kurzbewertung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mängel, die bei einer detaillierten 

Fahrzeugüberprüfung möglicherweise erkennbar würden, können versteckt vorhanden sein. 

- Eine detaillierte Fahrzeugüberprüfung kann zu einem anderen Wertergebnis führen. 

- Neben der Kurzbewertung gibt es auch die Möglichkeit eines vollständigen Bewertungsgutachtens, mit 

intensiver Untersuchungen und mehrseitiger, umfangreicher Dokumentation. 

- Die Kurzbewertung dient ausschließlich zur Vorlage bei einem Versicherer als Kalkulationsgrundlage 

zur Prämienberechnung und besitzt keine Rechtsverbindlichkeit im Sinne eines Gutachtens. 

- Die Kurzbewertung basiert auf die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Angaben und 

Unterlagen. Sämtliche dem Auftraggeber bekannten Mängel an dem Fahrzeug sind dem 
Sachverständigen mitzuteilen.  

 

______________________________  ______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift      

 

Einwilligung Datenschutz 

Ich erkläre hiermit meine Einwilligung, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen der Erstellung der von 

mir beauftragten Kurzbewertung an die von mir angegebene Versicherung und/oder Versicherungsmakler 

und/oder zusätzlicher genannter Personen oder Firmen weitergeleitet werden dürfen. Ich kann meine 

Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber den beauftragten Sachverständigen widerrufen. 

 

 

______________________________  ______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift      


